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Entscheidungen im Gemeinderat 
in der öffentlichen Sitzung am 26.07.2022
1.Widmung von „Gut Schwarzerdhof„ als besonderer Trauort der 
Stadt Bretten
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Gut Schwarzerdhof zukünftig 
als besonderen Trauort für Eheschließungen des Standesamtes Bretten zu 
widmen.

2. Befristete Änderung der Hauptsatzung zur Aufrechterhaltung der
Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung in Krisenzeiten
 - befristete Erweiterung der Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters
1.Der Gemeinderat beschließt bei 19 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 
2 Enthaltungen mehrheitlich § 5 der Hauptsatzung gemäß der Anlage 1 
befristet zu ändern. Die Änderungen gelten bis zum 31.12.2022.
2.Sofern der Oberbürgermeister von den durch § 1 dieser befristeten Sat-
zung (Anlage 1) übertragenen erhöhten Kompetenzen gegenüber des § 5 
der bisherigen Hauptsatzung vom 26.07.2011 Gebrauch macht, muss zuvor 
eine Mehrheitsentscheidung des Gemeinderats mithilfe eines geeigneten 
schriftlichen oder elektronischen Abstimmungsverfahrens stattfinden.

3.Bebauungsplan „Edisonstraße, II. Abschnitt - 1. Änderung„ mit 
örtlichen Bauvorschriften, Gemarkung Bretten;
- Aufstellungsbeschluss/Beschluss zur Einleitung des Verfahrens 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO
Der Gemeinderat beschließt einstimmig gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. 
§ 1 Abs. 8 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO die Einleitung des Verfahrens 
zur ersten Änderung des Bebauungsplanes „Edisonstraße, II. Abschnitt“, 
Gemarkung Bretten. für das im beiliegenden Abgrenzungsplan dargestellte 
Gebiet auf der Grundlage der im Sachverhalt dargestellten städtebaulichen 
Zielsetzungen. Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften trägt die 
Bezeichnung „Edisonstraße, II. Abschnitt - 1. Änderung“ mit örtlichen 
Bauvorschriften, Gemarkung Bretten.

4.Bebauungsplan „Melanchthonhöhe„ mit örtlichen Bauvorschrif-
ten, Gemarkung Bretten;
- Aufstellungsbeschluss/Beschluss zur Einleitung des Verfahrens 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO
- Entscheidung über die Aufstellung des Bebauungsplanes u.a. im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a i.V.m. § 13 BauGB und § 74 
Abs. 7 LBO
1.Der Gemeinderat beschließt bei 17 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 
5 Enthaltungen mehrheitlich gem. § 2 Abs. 1 BauGB und § 74 Abs. 7 
LBO die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Melanchthonhöhe“, Gemarkung Bretten, für das im beiliegenden 
Abgrenzungsplan dargestellte Gebiet. Der Bebauungsplan mit örtlichen 
Bauvorschriften trägt die Bezeichnung „Melanchthonhöhe“ mit örtlichen 
Bauvorschriften, Gemarkung Bretten.
2.Der Gemeinderat beschließt bei 17 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 5 
Enthaltungen mehrheitlich die Aufstellung des oben angeführten Bebau-
ungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13a i.V.m. § 13 BauGB 
und § 74 Abs. 7 LBO.

5.Bebauungsplan „Obere Krautgärten, 1. Änderung„ mit örtlichen 
Bauvorschriften, Gemarkung Bauerbach;
- Vorlage und Behandlung der während der erneuten öffentli-
chen Auslegung seitens der Öffentlichkeit sowie der während der 
erneuten Beteiligung seitens der Behörden, sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange und Interessenverbänden abgegebenen Stel-
lungnahmen / gemachten Äußerungen
- Billigung des nochmals überarbeiteten Entwurfes des Bebauungs-
planes mit örtlichen Bauvorschriften und Begründung
- Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung in inhaltlich 
eingeschränkter Form und die erneute Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange u.a. in inhalt-
lich eingeschränkter Form gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 
13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 4a Abs. 3 BauGB sowie § 74 Abs. 7 LBO
1.Der Gemeinderat nimmt die beigefügten Synopsen der während der 
öffentlichen Auslegung seitens der Öffentlichkeit sowie der während der 
Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und In-
teressenverbände abgegebenen Stellungnahmen/gemachten Äußerungen 
sowie die Stellungnahmen der Verwaltung zur Kenntnis und beschließt 
einstimmig diese. Die nicht berücksichtigten Stellungnahmen/ Äußerungen 
werden zurückgewiesen.
2.Der Gemeinderat billigt einstimmig den nochmals überarbeiteten Entwurf 
des o.a. Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften und Begründung 
in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung der im Sachverhalt 
dargestellten Änderungen/Ergänzungen.
3.Der Gemeinderat beschließt einstimmig die erneute öffentliche Ausle-
gung in inhaltlich eingeschränkter Form und die erneute Beteiligung der 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange u.a. in 
inhaltlich eingeschränkter Form.

6.Altenpflegeheim St. Laurentius, Apothekergasse 6;
- Information zum Sachstand der Planung Abbruch Altbau / ge-
planter Neubau
- Zustimmung zum Abschluss einer Abbruchvereinbarung „Apothe-
kergasse 6“
1.Der Gemeinderat nimmt die Informationen zum Sachstand für den ge-
planten Abbruch des bestehenden Altenpflegeheims und für den geplanten 
Neubau bei zwei Enthaltungen einstimmig zur Kenntnis.
2.Der Gemeinderat stimmt bei zwei Enthaltungen einstimmig dem Ab-
schluss einer Abbruchvereinbarung mit dem Grundstückseigentümer 
für das Grundstück Apothekergasse 6 (Flurstück Nr. 601/1, Gemarkung 
Bretten) vor dem Hintergrund des geschilderten Sachverhalts zu.

7.Beitritt der Stadt Bretten zum Kommunalen Klimaschutzverein 
im Landkreis Karlsruhe e.V.
Der Gemeinderat stimmt bei 20 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 4 
Enthaltungen mehrheitlich der Gründung des Vereins „Kommunaler 
Klimaschutzverein im Landkreis Karls-ruhe e.V.“ zur Beteiligung der 
Kommunen an der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe GmbH 
zu und beschließt, dem Verein mit einem jährlichen Vereinsbeitrag von 
950,00 € p.a. beizutreten.

Schwesterherzen bekennen sich zum Standort Bretten

Fanden schnell eine Lösung für die im Oktober freiwerdende Fläche in der Weißhofer Galerie: (v.l.) Oberbürgermeister Martin Wolff mit 

den Schwesterherzen Gaby Flatinger, Linda Güntner und Sonja Kaiser, die seit mehr als acht Jahren ihr Kleidungsgeschäft im im Unterge-

schoss der Weißhofer Galerie betreiben.                                                                                                                               Foto: Stadt Bretten

Die "Schwesterherzen" Gaby Fla-
tinger, Sonja Kaiser und Linda 
Güntner werden ab Dezember 2022 
in der Weißhofer Galerie die jetzige 
Osiander-Fläche übernehmen. 
Die Entscheidung für den Standort 
sei schnell getroffen worden. „In dem 
Moment, als wir erfahren hatten, 
dass Osiander schließen wird, sind 
wir sofort mit der Stadt ins Gespräch 
gegangen.“ erläutert Sonja Kaiser.
"In einem sehr konstruktiven Aus-
tausch haben wir uns dann auch 
schnell darauf verständigt, dass 
"Schwesterherzen" vom Unterge-
schoss ins Erdgeschoss umziehen 

wird", erklärte Oberbürgermeister 
Martin Wolff. Künftig stünde dem 
Modegeschäft mit rund 600 Quadrat-
metern Fläche dann 120 Quadratme-
ter mehr zur Verfügung. 
„Wir haben von vielen Kundinnen 
die Rückmeldung erhalten, dass sie 
das Untergeschoss als nicht optimal 
empfinden. Es würde einfach Licht 
fehlen.“ erklärte Gaby Flatinger. Der 
Umzug werde daher mehr Licht, 
mehr Fläche und mehr Sichtbarkeit 
bringen. "Wir freuen uns sehr darauf 
und unsere Kundinnen können sich 
auf neue Ideen und Veranstaltungen 
freuen.“ Natürlich wird es auch ein 

"Kleiderzimmer" im neuen Laden 
geben“, ergänzt Linda Güntner. „Die-
ses Einkaufserlebnis werden wir nach 
wie vor anbieten, in neuen Räumen 
und natürlich mit neuen Marken im 
Sortiment.“
Das Bekenntnis zum Standort Bretten 
sei in der aktuellen Situation ein klares 
Zeichen, das nicht ohne Risiko sei, 
so die "Schwesterherzen". Denn der 
Einzelhandel in Bretten werde in 
den nächsten Jahren mit Baustellen 
zu kämpfen haben und sich etwas 
einfallen lassen müssen, um Kunden 
anzuziehen. 
Die Schwesterherzen betrieben das 

Einzelhandelsgeschäft in Bretten seit 
36 Jahren, zuvor unter Vogt Mode mit 
dem Vater Leo Vogt als Geschäftsfüh-
rer. Diese langjährige Geschichte und 
das Vertrauen in die Brettener Kundin-
nen lasse das Familienunternehmen 
positiv in die Zukunft blicken. 

Die Weißhofer Galerie war, nach dem 
Umbau vom Kaufhaus Schneider zu 
einem kleinen Einkaufszentrum, im 
Frühjahr 2014 eröffnet worden. Die 
Schwesterherzen, Füllhorn, EP Media 
Center Intersport und die Ballettschu-
le Forkel waren damals die Mieter. 
In den Folgejahren wurde die Fläche 
von Füllhorn durch Denn´s über-
nommen, während EP Media Center 
und Intersport die Weißhofer Galerie 
verlassen haben. Diese wurden doch 
Osiander und Wohn & Co. ersetzt. 
Mit der Grillsache und dem Fachlädle 
sind sogar zusätzliche Einzelhandels-
nutzungen in die Galerie eingezogen.
Die Firma Osiander wird ihren Ver-
kauf am 31. August 2022 einstellen und 
die Fläche bis Ende Oktober räumen. 
Ab November 2022 kann diese von 
den "Schwesterherzen" übernommen 
werden. Anfang Dezember ist die 
Eröffnung geplant. 
Bei dieser Fläche im Eingangsbe-
reich der Weißhofer Galerie von der 
Sporgasse aus handele es sich um die 
Premium-Fläche im Gebäude, so OB 
Wolff. Mit der nun gefundenen Lö-
sung sei es gelungen, einen Leerstand 
im Entree des Centers zu vermeiden.
Er wünschte den drei Inhaberinnen 
der "Schwesterherzen" viel Erfolg beim 
Start in den neuen Räumlichkeiten. 

Übernahme der freiwerdenden Verkaufsfläche in der Weißhofer Galerie 

Mitglieder des Gemeinderats machten sich ein Bild von der Baustelle an der Sporgasse
Es war die vorletzte Sitzung des 
Gemeinderats vor der Sommerpause 
am Dienstagabend. Aufgrund der 
Themenfülle und zahlreicher Bauvor-
haben bzw. Bebauungsplanverfahren 
dafür auf der Tagesordnung hatte der 
Ältestenrat zugestimmt, die Tages-
ordnungspunkte auf zwei Abende 
zu verteilen.
Zuvor nutzte ein Großteil der Stadt-
rätinnen und Stadträte die Gele-
genheit, sich beim Gang über die 
Baustelle an der Sporgasse über die 
Fortschritte beim Bau der Tiefgarage 
zu informieren. Die zeitintensiven 
Erdarbeiten seien abgeschlossen, 
erklärte Architekt Markus Geiser. 
Die 70 mal 45 Meter große und acht 
Meter tiefe Grube ist an zwei Au-
ßenseiten mit Stahlträgern verbaut. 
Hierzu wurden Betonplatten mit 
Eisennägeln ins Erdreich geschlagen, 
um zu verhindern, dass das Erdreich 
in die Grube zurückgelangt. "Die 
Erde muss draußen bleiben", so Gei-
ser. Nun hat Peter Klingel als ausfüh-
rendes Unternehmen den Rohbau 
begonnen. Die hinteren Fundamente 
seien bereits fertig. Danach kämen 
die Wände und ab Oktober würden 
die Decken gemacht, so Geiser. 
Damit jede Stele korrekt platziert 
werde, würde man die Bagger über 
GPS navigieren. 
Die Kostenfortschreibung des Spor-
gassenbaus steht am Mittwochabend 
auf der Tagesordnung im Gemein-
derat. 

Auf der Sitzung des Gemeinderats 
am Dienstag beschloss das Gremi-
um einstimmig die Widmung des 
"Gut Schwarzerdhof" als besonderer 
Trauort der Stadt Bretten. In Zu-

kunft können sich Paare dort sowohl 
standesamtlich trauen lassen als auch, 
in Abstimmung mit dem Eigentümer 
Philipp Baron von Papius, die Hoch-
zeitsfeier ausrichten. 
Dafür steht das Außengelände wie 
auch verschiedene Räume wie der 
"Gartensaal", "Saal Rosé", der "Gel-
be Saal" oder der "Alte Stall" zur 
Auswahl. Auf Nachfrage aus dem 
Gemeinderat versicherte die Verwal-
tungsspitze, dass auch eine Widmung 
des Pfeiferturms als besonderer Trau-

ort angedacht sei, sobald die davon 
unabhängigen Brandschutzarbeiten 
abgeschlossen seien. 

Im Anschluss stimmte der Gemein-
derat der auf 31.12.2022 befristeten 
Änderung der Hauptsatzung "zur 
Aufrechterhaltung der Handlungs-
fähigkeit in Krisenzeiten" mit vier 
Gegenstimmen und zwei Enthaltun-
gen zu. Hierbei werden die Zustän-
digkeiten des Oberbürgermeisters für 
einen begrenzten Zeitraum erweitert, 

um die Handlungsfähigkeit auch in 
Krisenzeiten sicherzustellen. 
Das erleichterte Abstimmungsverfah-
ren, das Corona-bedingt im Ältestenrat 
empfohlen worden war und insbe-
sondere Abstimmungen in Präsenz 
im Vergabebereich erspart, wurde 
mehrmals verlängert. 
Die Methode wurde von den meisten 
Fraktionen als arbeitserleichternd 
geschätzt. Die Kompetenzen im 
Gemeinderat würden dadurch nicht 
beschnitten.

Vor der Sitzung des Gemeinderats informierten sich die Mitglieder des Gremiums über die Fortschritte beim Bau 
der Tiefgarage Sporgasse. 

Hotelbau Edisonstraße und Wohnturm "Melanchthonhöhe" im Gemeinderat

Foto: Stadt Bretten

Fortsetzung auf Seite 4 
im Amtsblatt
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Altersjubilare im August
 Stand: 25.07.2022 

Kernstadt:
02.08. Ilse Kühner, 96 Jahre
03.08. Stefan Wukowitsch, 80 Jahre
04.08. Franz Hagenmüller, 96 Jahre
10.08. Matthias Habermann, 90 Jahre
23.08. Gertraude Wölfl, 85 Jahre
25.08. Albine Niesporek, 85 Jahre

Stadtteil Dürrenbüchig:
07.08. Gerhard Gauß, 85 Jahre

Stadtteil Neibsheim:
07.08. Winfried Baumann, 85 Jahre

Veröffentlichungspraxis von Altersjubilaren 
Die Stadt Bretten schreibt bzgl. eines Veröffentlichungswunsches 
Altersjubilare anlässlich des 80. Geburtstags, jedem 5. weiteren Ge-
burtstag und ab dem 95. Geburtstag jedem folgenden Geburtstag an. 
Die Veröffentlichung und ggf. wunschgemäße Weiterleitung an die 
Tagespresse erfolgt in o.g. Jahren. Aus Datenschutzgründen erfolgt 
die Veröffentlichung ohne Adressangabe.

in den unterschiedlichsten Berufen, um die vielfältigen kommunalen 
Aufgaben service- und bürgerorientiert erledigen zu können. Haben Sie 
Interesse an einer Arbeit mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen 
nahe am Menschen und im Sinne einer guten Entwicklung unserer 
Stadt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Auf unserer Homepage finden Sie unter www.bretten.de/stadt-rathaus-
verwaltung/stellenangebote aktuell folgende ausführliche Stellenaus-
schreibungen der Stadt Bretten:

• Beauftragte/n für bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung  

    (m/w/d)

• Sachbearbeiter/in (m/w/d) für die Natur- und Landschaftspflege

• Schulsozialarbeiter/in (m/w/d)

• Baukontrolleur/in (m/w/d)

• Verkehrsüberwachungskräfte (m/w/d)

• Mitarbeiter/in in der Schulkindbetreuung (m/w/d)

• Gärtner/in (m/w/d)

• Mitarbeiter/innen als Urlaubsvertretung für die Aufsicht im Melanchthon-

    haus (m/w/d)

Studium, Ausbildung und Freiwilligendienst:

• Einführungspraktikum im Rahmen des Studiums Bachelor of Arts  

    Public Management (m/w/d) zum 01.09.2023

• Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 

    zum 01.09.2023

• Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit (m/w/d)            

    zum 01.09.2023

• Ausbildung zur/zum Erzieher/in (m/w/d) zum 01.09.2023 

    (praxisintegriert und Anerkennungsjahr)

• Ausbildung zur/zum Gärtner/in der Fachrichtung Garten- 

    und Landschaftsbau (m/w/d) zum 01.09.2023

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im städtischen Kindergarten Drachenburg   

    (m/w/d) zum 01.09.2022

Stellenausschreibungen unserer Gesellschaften: 

Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal

• Sachbearbeiter/in (m/w/d) auf der Kläranlage Heidelsheim im Bereich 

Bauverwaltung und Vergabe

• Elektroniker / Mechatroniker /-in (m/w/d) für die Instandhaltung

               

Die Stadt Bretten sucht engagierte 

und motivierte Fachkräfte

BRETTENBRETTEN
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Höpfinger (Tel.07252/921-130) 
gerne zur Verfügung.  Sollten Sie kein für Sie geeignetes Stellenan-
gebot gefunden haben, besuchen Sie unsere Homepage gerne zu 
einem späteren Zeitpunkt erneut.

B35: Fahrbahndeckenerneuerung 
Gondelsheim - Karlsruher Dreieck 

Beginn der Arbeiten zwischen Gondelsheim Süd 

und Karlsruher Dreieck 15. August 2022
 
Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird die Fahrbahndecke 
der B 35 zwischen Gondelsheim und Bretten auf einer Länge von circa 
1,7 Kilometern erneuert. Im Zuge der Instandsetzungsmaßnahme sollen 
auch die Schutzplanken an der B 35 auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht werden. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 15. 
August 2022 und dauern nach aktueller Planung rund sieben Wochen. 
Während der Arbeiten wird die B 35 für den Verkehr voll gesperrt. Durch 
die Vollsperrung kann die Bauzeit, und damit auch die Einschränkungen 
für den Verkehr, erheblich verkürzt werden. Die Sperrung wird, kurz hin-
ter der Kreuzung B 35 /Brettener Straße, südlich von Gondelsheim, bis 
kurz vor das Karlsruher Dreieck, in beiden Fahrtrichtungen errichtet. Die 
geplanten Umleitungen über Bruchsal und das Walzbachtal werden aus-
geschildert. Über Änderungen in der Verkehrsführung und Umleitungen 
wird das Regierungspräsidium Karlsruhe vor Beginn der Baumaßnahme 
erneut informieren. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Ver-
kehrsteilnehmenden bereits jetzt für die Belastungen und Behinderungen 
um Verständnis. Weitere Informationen unter VerkehrsInfo BW mit 
aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der 
"VerkehrsInfo BW" - App.

Verkehrshinweise

Vollsperrung Sporgasse
Aufgrund von Montagearbeiten mittels Autokrans an der Baustelle Tiefga-
rage Sporgasse wird die Sporgasse zwischen Apothekergasse und der Zu-
fahrt zum Parkplatz Sporgasse im Zeitraum Donnerstag, 28.07.2022 bis 
Freitag, 29.07.2022 für den Fahrverkehr gesperrt. Der Fahrverkehr wird 
innerörtlich umgeleitet über die Apothekergasse, Postweg, Heilbronner 
Straße, Weißhofer Straße. Der Parkplatz Sporgasse sowie die Pforzheimer 
Straße / der Marktplatz sind an diesen beiden Tagen über die Weißhofer 
Straße vom Polizeirevier kommend erreichbar. Die vorhandene baustel-
lenbedingte Einbahnregelung wird hierfür kurzzeitig aufgehoben. Der 
Fußgänger- sowie der Fahrverkehr im Kreuzungs- und Engstellenbereich 
werden mit einer mobilen Ampelanlage wechselseitig geregelt. Auf Grund 
der großen Distanz der Signalgeber ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. 
Durchgangsverkehr Richtung Wilhelmstraße (B 294) wird weiterhin gebeten 
den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Da die Mönchhofgasse 
nicht mit einem eigenen Signal in die Wechselverkehrsregelung integriert 
werden kann, wird die Ausfahrt aus der Mönchhofgasse gesperrt; in die 
Pfluggasse einfahrender Verkehr wird in die Friedrichstraße abgeleitet.
Linienverkehr 
Hiervon betroffen ist aufgrund der Vollsperrung in der Sporgasse auch der 
Linienverkehr sämtlicher Buslinien in Fahrtrichtung Osten. Dieser wird 
über die oben genannte Umleitungsstrecke umgeleitet. In Fahrtrichtung 
Bahnhof bleibt die baustellenbedingte Umleitung unverändert bestehen.
Aus Richtung Engelsberg kommend, wird dabei in der Apothekergasse 
Höhe ehem. Altenheim sowie im Postweg Höhe Jahnhalle jeweils eine 
Ersatzbushaltestelle eingerichtet. Dabei entfallen die Haltestellen Sporgasse 
sowie Gymnasium.

Ausfall Wochenmarkt
Auf Grund der Durchführung des Musikfestival 
Bretten live, findet der Wochenmarkt am Samstag, 
30. Juli 2022 nicht statt.

Kinderferienprogramm 2022 – freie Plätze 
in der ersten Ferienwoche 

01. – 06. August 2022
Beim Sommerferienprogramm der Stadt Bretten sind noch Plätze frei. Wer 
nach einem spannenden Angebot während der Ferienzeit sucht, wird im 
Portal des Kinderferienprogramms der Stadt Bretten sicher fündig. Kur-
zentschlossene können sich auch jetzt noch für mehrere Programmangebote 
der ersten Ferienwoche anmelden: 
Am Dienstag, 02. und Mittwoch, 03. August besteht die Möglichkeit an 
den Dancing Holidays HipHop teilzunehmen. Am Mittwoch, 03. August 
können Kinder ab 6 Jahren beim „Märchenhaften Kartoffeldruck“ kreativ 
werden und nachmittags, bei „Hans im Glück“, dem Kindertheater vor dem 
Rathaus, in märchenhafte Welten entführt werden. Auch für den „Rund-
gang durch die Altstadt“ am Freitag, 05. August sind noch Plätze frei. Zum 
Wochenabschluss besteht am Samstag, 06. August noch die Möglichkeit 
sich zum Judo-Schnupperkurs (ab 8 J.) anzumelden. Alle Anmeldungen 
erfolgen online unter: www.bretten.de/Ferienprogramm. Für die Veran-
staltungen vor dem Rathaus, Kindertheater „Hans im Glück“ und das 
Familienkonzert „Krümelmucke“, sowie das Kinderkino sind die Tickets 
direkt in der Tourist-Info erhältlich und nicht über das Portal buchbar.

Ansprechpartner Ferienteam: 
Tourist-Info Bretten 
Telefon: 07252 /58 37 10
E-Mail: ferienteam@bretten.de

Neue Küche für die Max-Planck-Realschule
Firma Neff spendete Elektrogeräte 

Am 19. Juli wurde die umgebaute 
und neu eingerichtete Schulküche 
der Max-Planck-Realschule offiziell 
übergeben. Schulleiterin Dr. Angela 
Knapp veranschaulichte in einer kur-
zen Präsentation das Erscheinungs-
bild der Küche vor und nach dem 
Umbau und dankte dem Gemeinde-
rat, vertreten durch Martin Knecht, 
für die Unterstützung. Am Umbau 
seien 13 verschiedene Gewerke be-
teiligt gewesen. Deren Zusammen-
spiel und die gute Zusammenarbeit 
mit der Stadtverwaltung hätten 
zum Erfolg des Umbaus beigetra-
gen. Insbesondere dankte sie dem 
anwesenden Geschäftsführer der 
Neff GmbH Thomas Baumeister 
für die Spende von Elektrogeräten 
für die Einrichtung der Schulküche. 
Dadurch habe man ein Viertel des 
eingeplanten Budgets eingespart, 
ergänzte Oberbürgermeister Mar-
tin Wolff in seiner Ansprache und 
dankte dem Unternehmen für die 
Unterstützung der praxisnahen 
Ausbildung an der Realschule.  Die 
Maßnahme, die 110.000 Euro koste-
te, sei notwendig gewesen, weil die 

Küche von 750 Schülerinnen und 
Schülern in 28 Schulklassen stark 
genutzt werde. Außerdem habe es 
hygienische und sicherheitstech-
nische Mängel gegeben, die zum 
Beschluss und Umbau geführt 
hätten. Die Corona-Pandemie habe 
gezeigt, wie wichtig das gemeinsame 
Kochen sei. Auch sei die Firma Neff 
seit 2003 Kooperationspartner mit 
der Technik AG des MPR, in der 
die Schülerinnen und Schüler erste 
Einblicke in Elektronik, Mechanik, 
Pneumatik und das Programmie-
ren erhielten und theoretisches 
Wissen mit praktischen Erfahrun-
gen verknüpfen könnten. Dies 
ermögliche einen optimalen Start 
ins Berufsleben, so Baumeister, der 
den Schülerinnen und Schülern viel 
Freude beim Kochen wünschte. Für 
die musikalische Umrahmung der 
Feierstunde und Gänsehaut sorgte 
die Schulband unter der Leitung 
von Frederic Weber und Stefanie 
Eckstein am Klavier und Sängerin 
Carla Ligotino, die für ihre Interpre-
tation von „Bohemian Rhapsody“ 
begeisterten Beifall erhielt. 

(v. l. hinten) AES-Lehrerin Marianne Klingele, Schulleiterin Dr. Angela Knapp, Oberbür-
germeister Martin Wolff, der Geschäftsführer der Neff GmbH Thomas Baumeister, Bürger-
meister Michael Nöltner, Bauamtsleiter Fabian Dickemann und Hauke Wolter, Sachgebiets-
leiter Gebäudemanagement/ Hochbau besichtigten die Schulküche in der die Häppchen für 
das Büffet zur Einweihungsfeier kreiert wurden.                        Foto: Stadt Bretten 

Die 12 Zentimeter große Notfalldose kann 
im Bürgerservice abgeholt werden. Damit sie 
im Notfall schnell gefunden wird, wird sie 
im Kühlschrank aufbewahrt. Sie enthält alle 
wichtigen Angaben zu Vorerkrankungen, 
Medikamenten und Kontaktpersonen und 
sollte vorwiegend von alleinlebenden Senio-
rinnen und Senioren oder alleinlebenden 
Menschen mit körperlicher oder geistiger 
Einschränkung genutzt werden. 

Foto: Stadt Bretten 

Notfalldose im Kühlschrank gibt wichtige 
Hinweise zum Patienten

An alleinlebende Menschen mit 
körperlicher oder geistiger Ein-
schränkung oder alleinlebende 
Seniorinnen und Senioren verteilt 
das Bürgerbüro in Bretten eine 
Notfalldose, die alle wichtigen In-
formationen zu Vorerkrankungen, 
Kontaktpersonen und den Medika-
mentenplan enthält. 
Damit sie von Notfallhelfern schnell 
gefunden wird, soll die Dose im 
Kühlschrank aufbewahrt werden. 
Der Dose beigelegt sind auch Auf-
kleber, die an der Innenseite der 
Wohnungstüre und auf der Türe des 
Kühlschranks angebracht werden. 

• Das Einlegeblatt in der Dose 
sollte möglichst vollständig 
ausgefüllt werden. 

• Außerdem sollte der Hausarzt 
beim nächsten Arztbesuch über 
die Verwendung der Notfalldo-
se informiert und gegebenen-
falls der Medikamentenplan 
vom Hausarzt zusätzlich in die 
Notfalldose gelegt werden. 

• Die Aufkleber sollten an den 
oben beschriebenen Stellen 
angebracht werden. 

• Wenn sich die Daten der Kon-
takte oder Medikamente, die 
auf dem Einlegeblatt aufgeführt 
sind ändern, sollte ein neues 
Einlegeblatt ausgefüllt und das 

aktuelle Datum eingetragen 
werden. 

Abholen beim Bürgerservice der Stadt 
Bretten, geöffnet: Montag und Mittwoch, 
8 Uhr bis 16.30 Uhr, Dienstag, 8 bis 13 
Uhr, Donnerstag, 8 bis 18 Uhr und Frei-
tag, 8 bis 13 Uhr. Die Dose gibt es auch 
in den Ortsverwaltungen: Die Öffnungs-
zeiten finden Sie unter www.bretten.de.  

Das Musikfestival-Wochenende 
auf dem Brettener Marktplatz

Mit freundlicher Unterstützung von

Bretten

Live

Badische Staatsbrauerei Rothaus AG

Freitag, 29.7.2022

19.30 Uhr
Partytime Pur
Eröffnung

20.00 Uhr
Krachledergang

22.15 Uhr
Sudden Inspiration
Rock-Pop Evergreens

Samstag, 30.7.2022

Rock&Pop Nacht

19.00 Uhr
The Shades of Soul
Spitzen Soul-Band aus den USA

21.30 Uhr
Demon‘s Eye
Deep Purple Tribute

Sonntag, 31.7.2022

12.30 Uhr
Akustik Box

13.30 Uhr
Grombacher

15.00 Uhr
Unser Stargast

G.G. Anderson

16.00 Uhr
Grombacher

19.00 Uhr
DORFROCKER
mit Band - Party-Rock

21.15 Uhr
Willy and the 
Poorboys mit

Welthits von Creedence 

Clearwater Revival

29.-31.07.2022

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause geht vom Freitag, 29. bis Sonntag, 31. Juli 2022 
nun endlich zum 23. Mal das Festival „Bretten live“ über die Bühne. 
Die Veranstaltung verspricht erstklassige Unterhaltung und unterstützt zugleich einen 
karitativen Zweck. Der gesamte Erlös des Events geht an das „Festival der guten Taten e.V.“ 
zugunsten der „Aktion Mensch e.V.“
Begleitend zur ganzjährigen Benefizaktion „Festival der guten Taten e.V.“ hat der Initiator 
Uli Lange gemeinsam mit der Stadt Bretten ein vielfältiges Programm zusammengestellt, 
um den Marktplatz der Melanchthonstadt mit einer bunten Mischung durch die Musikwelt 
zu beleben. 
Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren genießen das Festival am Freitag, Samstag und 
Sonntag für jeweils fünf Euro. 
Die Tickets sind nur an der Abendkasse erhältlich. 
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Öffentliche Bekanntmachungen

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Bretten 
am 26.07.2022 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
26.07.2011 beschlossen:

§ 1
Abweichend von § 5 Ziff. 2 ff der Hauptsatzung der Stadt Bretten werden 
dem Oberbürgermeister zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der 
Stadtverwaltung in Krisenzeiten befristet für den Zeitraum von 28.07.2022 
bis 31.12.2022 folgende Aufgaben übertragen:

2.1 Bewirtschaftung von Mitteln des Haushaltsplans einschließlich Verga-
be von Aufträgen für Leistungen und Lieferungen und Bewirtschaftung 
von Verpflichtungsermächtigungen bis zum Betrag von 500.000 EUR im 
Einzelfall.
2.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts, sowie die Verwendung 
von Mitteln der Deckungsreserve bis zu 100.000 EUR im Einzelfall.

Satzung über die befristete Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Bretten 

vom 26.07.2011

2.3 Bewilligung von Freiwilligkeitsleistungen (soweit im Haushaltsplan 
nicht besonders ausgewiesen) bis zu 5.000 EUR im Einzelfall.
2.4 Verzicht auf Ansprüche der Stadt, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen bis zu 7.500 EUR im Einzelfall.
2.5mStundung von Forderungen im Einzelfall
2.5.1  bis zu 12 Monaten in unbeschränkter Höhe
2.5.2  bis zu drei Jahren Dauer und bis zu einem Höchstbetrag von 25.000 
EUR.    
2.6 Durchführung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, 
sofern der Streitwert oder bei Vergleichen der Wert des Nachgebens im 
Einzelfall nicht mehr als 30.000 EUR beträgt.
2.7 Erwerb, Veräußerung, Tausch und dingliche Belastung von Grundei-
gentum oder grundstücksgleichen Rechten einschließlich der Ausübung 
von Vorkaufsrechten im Wert bis zu 300.000 EUR im Einzelfall.
2.8 Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 25.000 EUR im 
Einzelfall.
2.9 Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem 
Vermögen bei einem monatlichen Miet- oder Pachtwert bis zu 5.000 EUR 
im Einzelfall.
2.10 Genehmigung zur Überschreitung oder Erweiterung von Aufträgen, 
die auf Beschlüsse des Gemeinderates oder seiner Ausschüsse zurückzu-
führen sind, wenn die Überschreitung der Vergabesumme oder die Erwei-
terung des Auftrags im Einzelfall nicht mehr als 30 % der Auftragssumme, 
jedoch nicht mehr als 100.000 EUR im Einzelfall beträgt.

Bebauungsplan „Obere Krautgärten, 1. Änderung“ mit 
örtlichen Bauvorschriften, Gemarkung Bauerbach

- Billigung des nochmals überarbeiteten Entwurfes des Bebauungsplanes 
mit örtlichen Bauvorschriften und Begründung
- Erneute öffentliche Auslegung in inhaltlich eingeschränkter Form und 
die erneute Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange u.a. in inhaltlich eingeschränkter Form gem. § 13a Abs. 
2 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB, 
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB sowie § 74 
Abs. 7 Landesbauordnung (LBO)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 die Aufstellung der 
ersten Änderung des Bebauungsplanes „Obere Krautgärten“, Gemarkung 
Bauerbach, mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen, den Entwurf ge-
billigt und dessen öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 
BauGB und § 74 Abs. 7 LBO beschlossen. Im Zuge eines beschleunigten 
Verfahrens nach § 13a BauGB kann von einer Umweltprüfung abgesehen 
werden. Eine Auseinandersetzung mit den Umweltbelangen findet in der 
Begründung statt; außerdem ist den Unterlagen eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung beigefügt.

In Vollzug des oben genannten Beschlusses lag der Entwurf der oben 
aufgeführten Bebauungsplanänderung mit örtlichen Bauvorschriften und 
der Begründung in der Zeit vom 10.01.2022 bis einschließlich 11.02.2022 
zur Einsicht öffentlich aus.

In seiner Sitzung am 12.04.2022 hatte der Gemeinderat der Stadt Bretten 
die während der öffentlichen Auslegung seitens der Öffentlichkeit sowie 
während der Beteiligung der Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange und Interessenverbänden abgegebenen Stellungnahmen/vorge-
brachten Äußerungen sachgerecht abgewogen und den geänderten Entwurf 
des Bebauungsplans „Obere Krautgärten, 1. Änderung“ mit örtlichen 
Bauvorschriften und Begründung gebilligt. Ferner hat der Gemeinderat 
die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes gemäß § 13a Abs. 
2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 4 Abs. 3 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO beschlossen.

In Vollzug des vorgenannten Beschlusses lag der Entwurf der oben auf-
geführten Bebauungsplanänderung mit örtlichen Bauvorschriften und 
der Begründung erneut in der Zeit vom 29.04.2022 bis einschließlich 
30.05.2022 zur Einsicht öffentlich aus.

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Planung kann dem zusammen 
mit dieser Bekanntma-chung abgedruckten Abgrenzungsplan vom Dezem-
ber 2021 entnommen werden. 

Umweltbezogene Informationen

Durch die Bebauungsplanänderung werden keine umweltrechtlichen 
Belange berührt, eine Umweltprüfung und ein spezieller Umweltbericht 
entfallen im beschleunigten Bebauungsplanverfah-ren. In der Begründung 
des Bebauungsplans ist dennoch eine Auseinandersetzung mit den Um-
weltbelangen dokumentiert.

Im Vorfeld wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung in Auftrag 
gegeben, um hier artenschutzrechtliche Konflikte ausschließen zu können 
oder ggf. entsprechende Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen vorzuneh-
men. Die auf einer artenschutzrechtlichen Potentialanalyse aufbauenden 
speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchungen insbesondere zu den 
Artengruppen Reptilien, Brutvögel, Großer Feuerfalter und Fledermäuse 
mündeten in einer speziellen artenschutz-rechtlichen Prüfung (saP). Das 
Untersuchungsgebiet umfasste anfangs neben dem Teilbereich „Obere 
Krautgärten“ auch die sich östlich anschließenden Flächen „Beim Wei-
herbrunnen“.

Bei Reptilien wurden Zauneidechsen beobachtet. Diese werden in Verbin-
dung mit artenschutzbezogenen Flächenaufwertungen in einen Teilbereich 
des Plangebiets umgesiedelt. Für Brutvögel werden zeitliche Vorgaben 
zu Gehölzeingriffen sowie außerhalb des Plangebiets artenschutzrecht-
liche Maßnahmen vorgesehen (Aufhängung Nistkästen). Für den Großen 
Feuerfalter, der im Bereich eines angrenzenden und auch im Jahr 2022 
vorgesehenen angrenzenden Baugebietsabschnitt „Beim Weiherbrun-
nen, 1. Änderung und Erweiterung“ vorkommt, werden im Zuge dieses 
anderen Baugebietsabschnitts artenschutzbezogene Aufwertungsflächen 
vorgesehen. Bei Fledermäusen werden die bachbegleitenden Gehölze 
im Plangebiet als Flugleitbahnen erhalten und eine geeignete Art der 
Beleuchtung vorgesehen.

Die innerhalb des Gutachtens vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minimierung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 
wurden in den Bebauungsplan aufgenommen.

In Folge der aktuell anstehenden erneuten Beteiligung wurden die Arten-
schutzunterlagen nochmals geändert: Die Artenschutzunterlagen wurden 
im Wesentlichen auf das aktuelle Plangebiet bezogen. Ein artenschutz-

rechtliches Maßnahmenkonzept zu Zauneidechsen wurde ergänzt. Nach 
Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden Einzelinhalte 
in den Artenschutzunterlagen klargestellt. Eine ökologische Baubegleitung 
und ein Monitoring werden vorgesehen.

In seiner Sitzung am 26.07.2022 hat der Gemeinderat der Stadt Bretten 
die während der öffentlichen Auslegung seitens der Öffentlichkeit sowie 
während der Beteiligung der Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange und Interessenverbänden abgegebenen Stellungnahmen/ge-
machten Äußerungen behandelt und den nochmals geänderten Entwurf 
des Bebauungsplans „Obere Krautgärten, 1. Änderung“ mit örtlichen 
Bauvorschriften und Begründung gebilligt. 

Auf Grund der eingegangenen Stellungnahmen erfolgte im Rahmen der 
Gesamtabwägung eine erneute Anpassung bzw. Überarbeitung des Be-
bauungsplanentwurfes. Die vorgenommenen Anpassungen sind teilweise 
auch redaktioneller Natur. Da hier allerdings artenschutzbezogene Inhalte 
der Unterlagen sowie Festsetzungen geändert werden, ist eine erneute öf-
fentliche Auslegung notwendig. Diese erfolgt in inhaltlich eingeschränkter 
Form nur zu den geänderten Teilen.

Demzufolge hat der Gemeinderat die erneute öffentliche Auslegung in 
inhaltlich eingeschränkter Form und die erneute Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange u.a. in inhaltlich 
eingeschränkter Form gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 
Nr. 2 und 3 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 
3 BauGB sowie § 74 Abs. 7 LBO beschlossen.

Der nochmals überarbeitete Entwurf des Bebauungsplanes „Obere Kraut-
gärten, 1. Änderung“, Gemarkung Bauerbach, wird samt Begründung, 
städtebaulichem Entwurf sowie der Speziellen Artenschutzrechtlichen 
Prüfung und des Artenschutzrechtlichen Maßnahmenkonzepts (jeweils 
Büro BIOPLAN) in der Zeit vom 

04. August 2022 bis einschließlich 05. September 2022

im Technischen Rathaus Bretten beim Amt Stadtentwicklung und Baurecht, 
Hermann-Beuttenmüller-Straße 6, 75015 Bretten, vor dem Zimmer  213, zur 
Einsicht öffentlich ausgelegt. Dabei erfolgt eine inhaltlich eingeschränkte 
öffentliche Auslegung. Die geltenden Vorschriften zur Vermeidung der 
Corona-Pandemie sind zu beachten.

Der vorherige Entwurf des oben aufgeführten Bebauungsplanes wurde 
wie folgt geändert:

Plankarte:
- Änderung Abgrenzung Artenschutzfläche M3 (CEF) Südseite angrenzend 
an den Bauerbach
- Ergänzung Leitungsrecht L2 am Südrand Baugebiet WA3

Textliche Festsetzungen
- Klarstellung zur Lage von Garagen und Carports
- Klarstellung zu Aufschüttungen im Bereich unterirdischer Leitungen
- Ausschluss von Ablagerungen in der Artenschutzfläche M3 (CEF) Südseite 
angrenzend an den Bauerbach
- Ausschluss von baulichen Anlagen und gärtnerischen sowie sonstigen 
Freizeitaktivitäten auf der Artenschutzfläche M3 (CEF)

- Ergänzung Leitungsrecht L2 am Südrand Baugebiet WA3
- Streichung von 2 Kletterpflanzen aus der Pflanzliste zu Baugrundstücken 
- Redaktionelle Änderung Vorgaben zur Sammlung von Niederschlagswasser 
auf den Baugrundstücken
- Ergänzung von Hinweisen zum Boden- und Artenschutz

Begründung
- Ergänzung zusätzlicher Ausführungen zum Artenschutz und zum Geschütz-
ten Biotop am Bauerbach mit Aktualisierung und Ergänzung der Unterlagen 
zum Artenschutz (Aktualisierung Artenschutzmaßnahmen Zauneidechse/ 
Ergänzung Artenschutzrechtliches Maßnahmenkonzept)
- Aktualisierung Maßnahmen zu Starkregenereignissen
- Aktualisierung Aussagen zur Energieversorgung im Plangebiet

Zum gesamten Bebauungsplanentwurf wird auf die weiteren Erläuterungen 
in der Begründung verwiesen.

Während der vorgenannten Auslegungsfrist hat die Öffentlichkeit Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung; Äußerungen zur Planung können 
beim Amt Stadtentwicklung und Baurecht, Hermann-Beuttenmüller-Str. 6, 
75015 Bretten, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift oder per Mail 
unter bauleitplanung@bretten.de abgegeben werden. Schriftlich abgegebene 
Stellungnahmen sollten die vollständige Anschrift des Verfassers und ggf. 
die genaue Bezeichnung des betroffenen Grundstücks/Gebäudes enthalten. 
Die Stellungnahmen werden auf jeden Fall entgegen genommen, auch wenn 
sie dieser Bitte nicht entsprechen.

Stellungnahmen können nur zu den vorgenannten geänderten und 
ergänzten Teilen abge-geben werden.

Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der 
Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung für 
das oben aufgeführte Verfahren unberück-sichtigt bleiben können, sofern 
die Stadt deren Inhalt nicht kannte oder nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Planung nicht von Bedeutung ist.

Soweit personenbezogene Daten angegeben werden, werden diese auf 
Grund § 3 Abs. 1 BauGB ausschließlich zum Zweck der Durchführung des 
Verfahrens erhoben und verarbeitet. Auf weitere Hinweise zum Datenschutz, 
Datenerhebung und Datenschutzbeauftragten wird auf die Homepage der 
Stadt Bretten http://www.bretten.de/datenschutzerklaerung verwiesen. 

Gem. § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB werden der Inhalt dieser Bekanntmachung 
bzw. diese Bekanntmachung selbst, der vom Gemeinderat gebilligte Entwurf 
mit Begründung, samt Gutachten ab sofort bis zum Ende der öffentlichen 
Auslegung zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Bretten unter www.
bretten.de/wirtschaft-energie-umwelt/bebauungsplaene-im-verfahren einge-
stellt und sind somit dort einsehbar. Zugriff besteht auch über das zentrale 
Internetportal des Landes Baden-Württemberg unter www.uvp-verbund.
de/kartendienste.

Bretten, 27.07.2022

gez. Martin Wolff 
Oberbürgermeister

2.11 Ernennung, Anstellung und Entlassung sowie sonstige personal-
rechtliche Entscheidungen von Beamten unbegrenzt, ausgenommen 
Amtsleiter. Einstellung, Eingruppierung und Entlassung von Beschäftig-
ten unbegrenzt, ausgenommen Amtsleiter. Ferner die Gewährung von 
unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie Unterstützung im 
Rahmen der Landesrichtlinien.
2.12 Abschluss von Werkverträgen, denen persönliche Leistungen zugrun-
de liegen (Architektenverträge, Gutachten und dergleichen) mit einer 
Gegenleistung der Stadt bis zu 150.000 EUR im Einzelfall.
2.13 Entscheidung über die Ausführung eines Bauvorhabens (Baubeschluss 
und die Genehmigung der Bauunterlagen sowie die Anerkennung der 
Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei Gesamtbaukosten von 
höchstens 500.000 EUR im Einzelfall.
2.14 Betragsmäßig unbegrenzter Verkauf von Holz und anderen Walder-
zeugnissen aus städtischen Wäldern.
2.15 Aufnahme von Darlehen, Abschluss derivater Finanzgeschäfte (For-
ward-Swaps, Zins-Swaps, Währungs-Swaps und Caps), Inanspruchnahme 
und Einsatz äußerer und innerer Kassenkredite jeweils bis zu den in der 
Haushaltssatzung festgelegten Höchstbeträgen. Die Umschuldung von 
Darlehen in unbegrenzter Höhe.
2.16 Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Tätigkeit.

Fortsetzung auf Seite 4 ...
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Öffentliche Bekanntmachungen

Ausbildung bei der Stadt Bretten: 
Infos beim Tag der Berufsorientierung an 

der Max-Planck-Realschule

Die Stadtverwaltung Bretten prä-
sentierte sich am 25. Juli 2022 
beim Tag der Berufsorientierung 
an der Max-Planck-Realschule in 
Bretten. Hierbei stellten die beiden 
Auszubildenden Freia Bürklin und 
Theresa Knies zusammen mit ihrer 
Ausbildungsleiterin Lena Frick 
ihren eigenen Ausbildungsberuf 
der Verwaltungsfachangestellten, 
aber auch die weiteren sechs Ausbil-
dungsberufe vor, in denen die Stadt 
Bretten ausbildet: Kauffrau/-mann 
für Tourismus und Freizeit, Erzie-
her/in, Bauzeichner/in, Gärtner/
in, Forstwirt/in und Fachkraft für 
Abwassertechnik. 
Beide Auszubildende haben bei 
der Industrie- und Handelskammer 
Karlsruhe eine Schulung zu Ausbil-
dungsbotschafterinnen absolviert 
und waren daher bestens auf die 
Fragen der Schülerinnen und Schü-
ler zum Ablauf der einzelnen Aus-
bildungen, zu den Voraussetzungen 
oder zu typischen Tätigkeiten der 
verschiedenen Berufe, vorbereitet. 
Informiert haben sich beim Tag 
der Berufsorientierung an diesem 
Vormittag insgesamt rund 100 
Schülerinnen und Schüler der 8. 

Klassen.
Die Stadt Bretten nimmt regelmäßig 
an Ausbildungsmessen und Berufs-
informationsveranstaltungen in der 
Region und an Brettener Schulen 
teil, da ihr die Ausbildung junger 
Menschen besonders am Herzen 
liegt. Nicht nur, weil sie durch die 
Ausbildung gut qualifizierte neue 
Mitarbeiter/innen gewinnt, sondern 
auch um die Jugendlichen dabei zu 
unterstützen, ihren beruflichen Weg 
zu finden.

Wer sich für den Ausbildungsstart 
am 1. September 2023 interes-
siert und Teil des Azubi-Teams 
werden möchte, sollte sich bis 9. 
September 2022 per Post (Bürger-
meisteramt Bretten, Sachgebiet 
Personal, Untere Kirchgasse 9, 
75015 Bretten) oder per E-Mail 
(lena.frick@bretten.de) bewerben. 
Weitere Informationen rund 
um die Ausbildung erhält man 
zudem unter www.bretten.de/
stadt-rathaus-verwaltung/arbeiten-
fuer-die-stadt/ausbildungs-und-
praktikumsplätze und auf der 
Online-Ausbildungsbörse der 
Stadt Bretten.

Freia Bürklin (li.) und Theresa Knies (re.) präsentieren die Stadtverwaltung Bretten und 
informieren über die Ausbildungsberufe.                                             Foto: Stadt Bretten 

Ausbildungsstellen
zum 01.09.2023 (m/w/d)
hhhhhhhhhh

●Bachelor of Arts - Public
Management
(Online-Bewerbungen über die Hochschulen Kehl und
Ludwigsburg)

●Verwaltungsfachangestellte/r

●Kauffrau/-mann für Tourismus 
und Freizeit

●Gärtner/in 
(Garten- und Landschaftsbau / Baubetriebshof)

●Erzieher/in
(praxisintegriert und Anerkennungsjahr)

BRETTEN
Interessiert?
Fragen beantwortet Dir
gerne:

Lena Frick
���07252/921-131
��lena.frick@bretten.de
� www.bretten.de

Facebook     Instagram

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnisse, Praktikumsnachweise) bis 0099..0099..22002222

 

Bauvorhaben:  Feuerwehrhaus Sprantal 
 
Bauherren:  Stadt Bretten, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten 
  

 
Leistungsumfang:  Stahlrohrgerüst 268 m² 
 Abnehmen der alten Dacheindeckung 165 m² 
 Liefern und Auftackern einer diffussionsoffenen Unterspannbahn 185 m² 
 Einlatten sämtlicher Dachflächen 165 m² 
 3-Schicht-Fichtebretter anliefern, zuschneiden und montieren 30 h 
 Liefern von Flachdachpfannen ERLUS E58 S 185 m² 
 Ortgangziegel passend zur Dacheindeckung 21 m  
 Vorhandene Dachrinne demontieren, seitlich lagern 31 m , 
 Verwahrungen und Abkantteile aus T-Zink 14 m² 
 
Ausführungsfrist:  17.10. – 28.10.2022 
 
Eröffnungstermin:  02.08.2022, 11:00 Uhr im Technischen Rathaus, Amt Bauen, 

Gebäudemanagement und Umwelt, Hermann-Beuttenmüller-Str. 6, 
75015 Bretten, Zimmer 310 

Zur Angebotseröffnung 
Zugelassene Personen: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten 
 
Ablauf der Zuschlags-  
und Bindefrist:  05.09.2022 
 
Vergabeprüfstelle:  Regierungspräsidium Karlsruhe  
 
Vergabeunterlagen in Papierform (inkl. CD): 41.92 Euro inkl. MwSt.  
  
Die Unterlagen können nach kostenfreier Registrierung und Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
unter vergabeunterlagen.vergabe24.de mit Angabe der VergabeunterlagenID 239115 als Poststück 
angefordert werden.  
  
Vergabeunterlagen per Download: 0.00 Euro inkl. MwSt. Die Unterlagen können nach Abschluss einer 
kostenpflichtigen Zugangsvereinbarung unter www.Vergabe24.de eingesehen und heruntergeladen 
werden. 

Aktuelle Ausschreibungen auch im 

Internet unter www.bretten.de! 

Am Dienstag, 02. August 2022 ist die Tourist-Info sowie 

die Geschäftsstelle der Volkshochschule ab 12:30 Uhr ge-

schlossen. Ab Mittwoch, 03. August 2022 sind wir zu den 

gewohnten Öfnungszeiten wieder für Sie da. 

Tourist-Info und Geschäftsstelle der 
Volkshochschule geschlossen

2.17 Berufung sachkundiger Einwohner und Sachverständigen zu Beratun-
gen einzelner Angelegenheiten im Gemeinderat und in den Ausschüssen.
2.18 Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheiden für Vorha-
ben und Rechts-vorgänge gem. §§ 144 ff. Baugesetzbuch (BauGB), soweit 
die Entscheidungen nicht von grundsätzlicher oder städtebaulicher Be-
deutung oder von allgemeinem Interesse sind.
2.19 Entscheidung über die Nichtausübung von Vorkaufsrechten und über 
die Erteilung von Zeugnissen gem. § 28 Abs. 1 BauGB.
2.20 Erteilung des Einvernehmens zu Bauvorhaben. Im unbeplanten 
Innenbereich erfolgt bei Projekten mit mehr als 400 qm Bruttogeschoss-
fläche eine schriftliche Information aller Gemeinderäte (Kenntnisgabe).

Sofern der Oberbürgermeister von den durch § 1 dieser Satzung übertra-
genen erhöhten Kompetenzen gegenüber des § 5 der bisherigen Haupt-
satzung vom 26.07.2011 Gebrauch macht, muss zuvor eine Mehrheitsent-
scheidung des Gemeinderats mithilfe eines geeigneten schriftlichen oder 
elektronischen Abstimmungsverfahrens stattfinden.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft und tritt 
mit Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO 
oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Bretten 
geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden 
verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später 
geltend machen, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind oder der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter eine 
Verfahrensverletzung gerügt hat.

Ausgefertigt:

Bretten, den 27.07.2022

gez.
Wolff, Oberbürgermeister

Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) - Ausschreibung
Nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz ist über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehenden Grundeigentums zu entscheiden:

Gemarkung: Bauerbach, Gewann: Heimergrund
Fist.Nr.: 5646, Fläche: 4612 m2, Nutzung: Landwirtschaftsfläche
Gemarkung: Bauerbach, Gewann: Heimergrund
Fist.Nr.: 5647, Fläche: 8195 m2, Nutzung: Landwirtschaftsfläche

Aufstockungsbedürftige Landwirte können ihr Interesse unter Angabe der Kaufpreisvorstellung dem Landratsamt Karlsruhe, 76126 Karlsruhe 
bis zum 05.08.2022 schriftlich mitteilen.

Bitte folgendes Aktenzeichen angeben: 52.22001 2121 GV-2022-0112

... Fortsetzung von Seite 3 

Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats 
vom Dienstag, 26. Juli

Fortsetzung von Seite 1

Themenschwerpunkte auf der 
Sitzung am Dienstag waren zu-
künftige Bauvorhaben, für die die 
Aufstellung eines Bebauungspla-
nes erforderlich ist. So beschloss 
der Gemeinderat einstimmig die 
Einleitung der 1. Änderung des 
Bebauungsplans "Edisonstraße, II. 
Abschnitt" für den an der Edisons-
traße aktuell geplanten Hotelbau 
durch eine Investorengruppe mit 
Beteiligung der Firma Seeburger. 
So sollen anstatt eines Business-
Ressorts mit Hotel und Tagungsräu-
men nun ein 6-geschossiges Hotel 
mit rund 100 Zimmern und drei 
Mehrfamilienhäuser mit 2,5 bis 3,5 
Geschossen und 49 Wohneinheiten 
mit Balkon bzw. Terrasse entstehen. 
Alle Mietwohnungen hätten eine 
hohe Wohnqualität, seien barriere-
frei und würden generationenüber-
greifend und langfristig vermietet. 
Hinzu kämen 82 Stellplätze in der 
Tiefgarage und 108 Stellplätze, 
informierte das Architekturbüro 
bauart4d.

Mit drei Gegenstimmen und fünf 
Enthaltungen beschloss der Ge-
meinderat die Einleitung eines 
Verfahrens zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans für die "Melanch-
thonhöhe". Auch bei diesem Bau-
projekt haben sich Veränderungen 
durch die Corona-Pandemie und 
den Krieg in der Ukraine ergeben. 
Die Investorengruppe, bestehend 
aus der BVA Immobilien GmbH, 
die Grundstückseigentümer ist, 
dem Fonds-Experten Catella und 
Elithis, einem Spezialisten für 
energieautarke Gebäude, plant 
nun die Errichtung eines unter 
60 Meter hohen Wohnturms. In 
diesem sowie zwei angrenzenden je 
5.geschossigen Wohngebäuden sind 
ca. 100 Miet- und Sozialwohnungen 
geplant.

Insgesamt sollen neben dem Wohn-
hochhaus neun Gebäude für Miet-
wohnungen, Eigentumswohnun-
gen, Betreutes Wohnen, Pflege-
wohnungen und Sozialwohnungen 
sowie Boardingapartments und Ser-
vicewohnungen realisiert werden. 
Auch sind Büronutzungen denkbar. 
Das genaue Nutzungskonzept soll 
parallel zum Bebauungsplanverfah-
ren entwickelt werden.
Durch integrierte Solarmodule, 
eine Wasser-basierte Flächenhei-
zung und Flächenkühlung der In-
nenräume und einem Smart-Home-
System, das den Energieverbrauch 
in Echtzeit dokumentiert, soll der 
Wohnturm mehr Energie produzie-
ren, als er verbraucht .
In der Mitte des Grundstücks sind 
Ladengeschäfte wie Bäcker, Friseur, 
eine Apotheke und ein Café ge-
plant. Auf dem 8.000 Quadratmeter 
großen Areal sollen 400 bis 500 
Menschen wohnen können. Au-
ßerdem planen die Investoren die 
intensive Begrünung der Gebäude. 
Bemängelt wurde vom Gemeinde-
rat, dass wohl ein Indoorspielplatz 
für Kinder geplant sei, es jedoch 
an entsprechenden Außenflächen 
fehle, die Kindern zur Verfügung 
stünden. Außerdem bemängel-
ten Ratsmitglieder die fehlende 
Verkehrsführung für Fußgänger 
und verlangten die Prüfung der 
Verkehrsverhältnisse im weiteren 
Bebauungsplanverfahren, insbe-
sondere müssten Linksabbiege-
vorgänge funktionieren. Ebenfalls 
thematisiert wurde der mögliche 
Schattenwurf des Turms, den etwa 
Anwohner befürchteten. Volker 
Gairing, der geschäftsführende 
Gesellschafter der BVA Immobilien 
versicherte, Berechnungen hätten 
ergeben, dass es nur im Winter 
und auch nur auf dem Grundstück 
Melanchthonhöhe einen Schatten-
wurf gebe. 
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Dürrenbüchig

Diedelsheim

Stadtteilnachrichten

Rinklingen

Urlaub der Ortverwaltung
Die Ortsverwaltung Dürrenbüchig 
ist vom 11.07. bis 30.07.2022 auf-
grund Urlaubs geschlossen. Auch 
die Sprechstunde des Ortsvorstehers 
entfällt in dieser Zeit. Ab Mittwoch, 
den 03.08.2022 sind wir wieder zu den 
üblichen Sprechzeiten erreichbar. In 
dringenden Fällen wenden Sie sich 
bitte an den Bürgerservice der Stadt-
verwaltung Bretten.

S e n i o r e n n a c h m i t t a g  a m 
03.08.2022, ab 14.30 Uhr, in der 
Rinklinger Grillhütte
Herzliche Einladung zu einem gemüt-
lichen Nachmittag bei Kaffee und 
Kuchen, Getränken und „Feinem“ 
vom Grill zum Unkostenbeitrag. 
Wir freuen uns über zahlreiche An-
meldungen über die Ortsverwaltung, 
Tel. 07252/9009842, oder B. Ehrens-
berger, Tel. 07252/5611688, bis zum 
01.08.2022.

Fundsache
Auf dem Weg zwischen Kirche und 
„Am Rechberg“ wurde eine blaue 
Jeansjacke, Gr. 140, H&M, gefunden 
und bei der Ortsverwaltung abgege-
ben. Sie kann zu den gewohnten Öff-
nungszeiten bei der Ortsverwaltung, 
Hauptstraße 17,  abgeholt werden. 
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Ortschaftsratssitzung
Einladung zur Sitzung des Ortschafts-
rates Diedelsheim am Donnerstag, 
28.07.2022 um 19.00 Uhr  im Sitzungs-
saal Rathaus Diedelsheim (Schwan-
dorfstr. 59)
Tagesordnung: 
TOP 1 Anfragen und Anregungen 
der Bürger
TOP 2 Bauanträge
TOP 3 Verwendung Sonderhaushalts-
mittel 2023
TOP 4 Sachstand Bücherschrank
TOP 5 Sachstand Wanderweg
TOP 6 Bekanntgaben - Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen
Martin Kern, Ortsvorsteher

Urlaub der Ortsverwaltung
Die Ortsverwaltung Rinklingen bleibt 
vom 09.08. bis 25.08.2022 wegen 
Urlaub geschlossen. In dringenden 
Fällen wenden Sie sich bitte an den 
Bürgerservice der Stadt Bretten, 
Tel. 07252/921-180. Ab dem 30.08.2022 
ist die Ortsverwaltung zu den üblichen 
Sprechzeiten wieder besetzt.

Amtsblatt vom 27.07.2022
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Stadt Bretten
Bildung und Kultur
Untere Kirchgasse 9
75015 Bretten

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-18 Uhr, Fr & Sa 9-13 Uhr 
www.erlebe-bretten.de  

Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3  
75015 Bretten  
Tel.: 07252 583710 
Email: touristinfo@bretten.de

Museum im Schweizer Hof, Engelsberg 9
Öffnungszeiten: Sa, So / Feiertage 11 – 17 Uhr,  Mi 15 – 19 Uhr, Eintritt frei!

Online-Kurs: Koreanisch für Anfänger*innen ohne Vorkenntnis-

se, 222-42610        
Mi 07.09., 17:30-19 Uhr, 14 mal, 112 Euro

Online-Kurs: Thailändisch für Anfänger*innen ohne Vorkenntnis-

se, 222-42605      

Mi 07.09., 18-19:30 Uhr, 14 mal, 112 Euro

Online-Kurs: Serbisch für Anfänger*innen ohne Vorkenntnisse, 

222-42101        
Mi 07.09., 18:30-20 Uhr, 14 mal, 112 Euro

Online-Kurs: Arabisch für Anfänger*innen ohne Vorkenntnisse, 

222-40101        
Mi 07.09., 20:10-21:40 Uhr, 14 mal, 112 Euro

Schnupperkurs: Shinrin Yoku - Achtsamkeit im Wald, 222-30103        
Waldbaden, Shinrin Yoku auf japanisch - wörtlich übersetzt "ein Bad 
in der Waldluft nehmen" - hat seinen Ursprung in Japan und wird dort 
als Prävention gegen stressbedingte Krankheiten auch auf ärztliche Ver-
ordnung eingesetzt. Beim Waldbaden stärken wir unseren Körper und 
Geist und proitieren noch viele Tage danach davon. 
Sa 10.09., 15-17:15 Uhr, 12 Euro

Angebote der vhs 
Melanchthonstr. 3, Tel.: 07252 583710

KulturStadt Bretten

Die Veranstaltungen inden unter Berücksichtigung der aktuellen 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. 

Melanchthonhaus Bretten, 
Melanchthonstr. 1, 07252 9441-0, info@melanchthon.com

21. Juli – 30. November 2022, 

Nicht ein Genius allein – Das Septembertestament von 
1522
Ausstellung zum 500-jährigen Jubiläum der ersten Luther-Bibel

Di 02. August, 19:30 Uhr 

"Doch, die Verhältnisse, die sind so!"

Karl Vollmer liest neue Texte zur Zeit.

Der Gondelsheimer Künstler und Autor beschäftigt sich in Form von ly-
rischen und Prosatexten mit aktuellen Themen der Gegenwart und den 
Fragen, wie wir damit umgehen können oder sollen. 
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter: info@melanchthon.com 

03. März – 31. August 2022
Walheide Wittmer 
Eine Brettener Künstlerin der Klassischen Moderne

06. April – 31. August 2022
Stadtgeschichten schreiben! 
Die Mitmach-Ausstellung für Groß und Klein

KulturBühne Bretten 2022 // Open-Air

Fr 05. August, 20 Uhr

HISS 25 Jahre Jubiläumstour 
25 Jahre HISS und diese Teufelskerle ziehen weiter-
hin um die Welt, um uns ihre Mischung aus Folk und 
Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll na-
hezubringen. Mag ihnen die Zeit auch die eine oder 
andere Furche in die Gesichter gezogen haben, ihre 
Musik ist frisch, ihre Auftritte sind voller Kraft und ihre 

Texte eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben.
Tickets: 16 Euro, erm. 12 Euro

Fr 12. August, 20 Uhr

7Dice
Die Rock-Pop-Party-Coverband 7DICE ist längst kein 
Geheimtipp mehr. Mit 90er-Danceloor-Krachern, Klas-
sikern der Rock-Schiene und Chart-Hits bringen sie 
Bretten zum Tanzen. Tickets: 12 Euro, erm. 8 Euro  

So 07. August, 18 Uhr

Foaie Verde 
Verwegene Rhythmen und Virtuosität in atembe-
raubenden Tempi auf Violine, Akkordeon, Gitarre 
und Kontrabass, ungezügelte Energie und Le-
bensfreude im Hochgeschwindigkeitsrausch, da-
neben immer wieder leise melancholisch tragende 
Klänge: Ein Programm, das unter die Haut geht!  
Tickets: 16 Euro, erm. 12 Euro

Brettener Sommer-Literaturpicknick von historisch bis badisch:
Die KulturBühne Bretten und der Literatursommer der Baden-Württem-
berg Stiftung machen es möglich: an vier Montagen im August treffen 
namhafte Autoren auf ein Publikum in entspannt lockerer Atmosphäre, 

das den heimischen Sommer und die Literatur „Made im Ländle“ genießt.

Mo 01. August, 20 Uhr

Historisches LiteraturPicknick mit Oliver Pötzsch
Die Reihe startet gleich magisch rätselhaft mit einem 
historischen Literaturpicknick: „das älteste Spiel der 
Welt ist das Spiel um deine Seele ...“ Bestsellerau-
tor Oliver Pötzsch liest aus "Der Spielmann“ – die 
geheimnisumwobene Geschichte des Johann Georg 
Faustus. Tickets: 8 Euro

Badische Landesbühne
Do 28. Juli, 20.30 Uhr,  Hof der Johann-Peter-Hebel-Schule

Ein Sommernachtstraum William Shakespeare
Freilichtaufführung der Badischen Landesbühne 

Zwei unglücklich verliebte Paare verirren sich in einem magischen Wald und 
können bald nicht mehr unterscheiden, wer wen liebt – und warum. Denn 
in dieser naturhaften Gegenwelt herrschen nicht nur die unberechenbaren 
Emotionen des Elfenkönigspaars Titania und Oberon, sondern auch die 
Zauberkräfte des Kobolds Puck. Erst der neue Tag macht, was nachtsüber 
aus den Fugen geriet, wieder vergessen. Oder war alles bloß ein Traum? 
Bei schlechter Witterung indet die Vorstellung in der Stadtparkhalle statt.
Tickets: 13 Euro / 9 Euro ermäßigt

Mo 08. August, 20 Uhr

Regio-Krimi-LiteraturPicknick mit Bernd Leix
Kriminalistisch nebulös entführt Bernd Leix beim Regio-Krimi-Literatur-
picknick mit seinem neuen Schwarzwaldkrimi „Teuchel Mord“ die Zuhö-
rer mitten hinein ins mörderische Geschehen im beschaulichen Freuden-
stadt. Tickets: 8 Euro

Mi 03. August, 17 Uhr

Hans im Glück Kindertheater ab 4 Jahren
Hans hat einen Klumpen Gold. Doch Hans ist gar 
nicht glücklich, denn er muss das schwere Ding tra-
gen. Hans wäre nicht Hans im Glück, wenn ihm nicht 
schon bald ein glücklicher Zufall zur Seite springt: Ein 
Reiter tauscht sein Pferd gegen das Gold, ein Bauer 
seine Kuh gegen das Pferd, die Kuh wird gegen ein 
Schwein getauscht und immer so fort. Bis Hans am 
Ende nichts mehr hat. 
Tickets: 8 Euro, erm. 5 Euro

Mi 10. August, 17 Uhr

Krümelmucke Familienkonzert
Krümelmucke – das ist Musik für die Kleinsten, die auch den Großen 
Spaß macht. Kleine Geschichten auf Ohrwurmniveau, Lieder zum Mit-
singen, Zuhören und Tanzen, kurzum: Krümelmucke macht die Welt ein 
bisschen fröhlicher und bunter. Freut Euch auf Professor Eiscreme, den 
Hasen Hatschi und die kleine Fee im Tee ... 
Tickets: 8 Euro, erm. 5 Euro 

KulturFreitag

SonntagsSerenaden

LiteraturPicknick

KidsOpenAir

Bauerbach

Dorfplatz-Treff
Mittwoch, 3. August, 19 Uhr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein Dorf mit Zukunft und Zuversicht 
lebt vom Zusammenhalt und dem 
Meinungsaustausch in geselliger 
Runde. Beides in den letzten Jahren 
zu kurz gekommen. Um das zu ändern 
sind ALLE herzlich eingeladen, sich 
jeweils am ersten Mittwoch eines 
Monats um 19 Uhr auf dem Dorfplatz 
zu treffen. Das erste Treffen findet am 
Mittwoch, 3. August, 19 Uhr, auf dem 
Dorfplatz statt. Sitzgelegenheiten und 
Getränke sollen selbst mitgebracht 
werden. Ich freue mich auf interes-
sante Gespräche und Anregungen.
Torsten Müller, Ortsvorsteher

„Feuer und Flamme“ für
 Kinder- und Jugendfeuerwehr

Der Nachwuchs steht bereit

Die Aufgabe der Jugendfeuerwehr ist 
es, jungen Menschen den Spaß an der 
Feuerwehrarbeit nahezubringen“. So 
steht es in den Statuten der Kinder- 
und Jugendfeuerwehr in Bretten. Und 
das Ziel ist die Weiterführung zu den 
Aktiven Wehren, um Menschen, die 
in Not geraten sind, zu helfen. Das 
Angebot erstreckt sich von der Feuer-
wehrarbeit und dem Sport bis hin zu 
Spiel und Spaß. Und das gab es am 
Wochenende reichlich. Meike Noe, 
Leiterin und Initiatorin der Kinder- 
und Jugendfeuerwehr begrüßte 30 
Kinder im Alter von sechs bis 14 Jah-
ren und deren Eltern und Großeltern 
beim Saisonabschlussfest. Noe ist seit 
vier Jahren die „treibende Kraft“ und 
wird von aktiven Feuerwehrleuten un-
terstützt. Gleich zu Beginn gab es ein 
Gemeinschaftsspiel, das für viel Spaß 
und Belustigung sorgte. Anschließend 
mussten Kleingruppen ihre Fähigkeit 
zur Teamarbeit unter Beweis stellen. 
„Alle diese Spiele dienen dazu den 
Kindern beizubringen, wie wichtig 

das Zusammenarbeiten bei der Feuer-
wehr ist“, erklärte Noe. Beim Treffen 
verabschiedeten sich zwei Mädchen 
und zwei Jungs vom Kinderteam. Für 
Tom, Emilia, Lisa und Moritz geht es 
nach der Sommerpause beim Jugend-
team weiter. 
„Nichts ist wichtiger, als der Nach-
wuchs“, sagte Oberbürgermeister 
Martin Wolff, bei seiner Begrüßung 
und brachte zur Unterstützung seine 
Enkelin mit. „Und bei der Feuerwehr 
seid ihr gut aufgehoben und immer 
sportlich unterwegs“. „Wenn eure 
Ausbildung zu Ende ist, seid ihr alle 
Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmän-
ner“. Er freue sich auch, dass so viele 
Eltern und Großeltern mitgekommen 
seien, so der OB.
Kinder und Jugendfeuerwehren gibt 
es in allen Ortsteilen. Die Treffen in 
Bretten finden einmal im Monat beim 
Feuerwehrhaus statt. Wer Lust hat 
und „rein schnuppern“ möchte, kann 
sich anmelden unter der Emailadresse: 
Meike.Noe@gmx.de.

Die zehnjährigen Emilia, Tom, Lisa und Moritz ( von links nach rechts ) wechseln nach der
Sommerpause zur Jugendfeuerwehr. Für ihre Leistungen überreichte ihnen Meike Noe 
( vierte von rechts ) bestickte Handtücher. Oberbürgermeister Martin Wolff ( zweiter von 
rechts ) wird von seiner Enkeltochter begleitet.                                                    Foto: privat
 

Nicht ein Genius allein – 
Das Septembertestament von 1522

Ausstellungseröffnung zum 500-jährigen Erscheinen der ersten Bibel

„Melanchthon nötigte mich, das Neue 
Testament zu übersetzen“, tat Martin 
Luther bei einen seiner Tischreden 
kund. „Wenigen ist hingegen bekannt, 
dass es Brettens „großer Sohn“, Phi-
lipp Melanchthon, Reformator und 
Theologe war, der Luther die Anre-
gungen für die erste Bibelübersetzung 
gab“, sagte Oberbürgermeister Martin 
Wolff. In seiner Eröffnungsrede 
betonte der OB, in vielen Geschichts-
büchern wirke dieser historische 
Vorgang nach. Und es erfülle ihn 
mit Stolz, heute diese Ausstellung zu 
eröffnen - 500 Jahre nach der Erstver-
öffentlichung des Neuen Testaments. 
Zwei große Institutionen fanden 
zueinander und entwickelten dieses 
Ausstellungskonzept. Mitgewirkt ha-
ben Dr. Matthias Meinhardt, Leiter 
der Reformationsgeschichtlichen 
Forschungsbibliothek Wittenberg 
und Dr. Christian Herrmann, Leiter 
der Abteilung Sondersammlungen der 
Württembergischen Landesbibliothek 
Stuttgart. Beide Institutionen stellten 
ausgesuchte und wertvolle Exponate 
zusammen. Melanchthon hatte Luther 
im Spätjahr 1521, als er von der Wart-
burg nach Wittenberg reiste, von der 
Notwendigkeit überzeugt, eine Neu-
Übersetzung der biblischen Schriften 
anzufertigen. Und im September 
1522 war es dann soweit. Das Neue 
Testament stand nun allen Bürgern 
in der deutschen Sprache zur Verfü-
gung. Die Ausstellung zeigt auch die 
Entstehungsgeschichte der Erstaus-
gabe und beleuchtet die wertvollen 
Exemplare historischer Bibeln, seid 
ihrer Entstehung in der Frühantike. 
Besonders bemerkenswert sei die mit 
21 Holzschnitten reich illustrierte 
Septemberbibel, die sich im Besitz der 
Bibliothek des Melanchthonhauses 
befindet. Interessierten Besuchern 
stehen Sonderführungen mit Dr. Axel 

Lange, Mitarbeiter der Europäischen 
Melanchthon-Akademie zur Ver-
fügung. Zur Eröffnung eingeladen 
waren, neben den vielen Ehrengästen 
und Ehrenbürgern, der evangelische 
Pfarrer Diedrich Becker-Hinrichs und 
Dekanin Ulrike Trautz. Dr. Günter 
Frank, Direktor der Melanchthon-
Akademie, präsentiert mit seinen 
Mitarbeiterinnen Claudia Martin 
und Gerda Bauder die sehenswerten 
und kunstvoll ausgeschmückten 
Schautafeln. Die Ausstellung wird 
begleitet mit drei Sonderführungen 
und sechs Vortragsreihen und endet 
Anfang November. Der Eintritt zu 
den Veranstaltungen ist kostenlos. 
Informationen sind zu finden unter: 
www.melanchthon.com

Kirchengemeinderat der evangelischen 
Kirche in Bretten  Günter Foos, links, im 
Gespräch mit Oberbürgermeister Martin 
Wolff, über die Erstausgaben des Neuen 
Testaments.                                               
                                            Foto: Privat

Büchig

Urlaub der Ortsverwaltung
Die Ortsverwaltung Büchig ist von 
Donnerstag, 04.08.2022 bis ein-
schließlich Dienstag, 09.08.2022 
wegen Urlaub geschlossen.In dringen-
den Fällen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Ortsvorsteher Uve Vollers, den 
Bürgerservice 07252/921-180 oder die 
Fachämter der Stadt Bretten.
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Evangelische Kirche Kernstadt
Samstag 30.07.2022 
16:00 Uhr Stiftskirche öffentliches Orgel-
familien-Konzert mit Stefan Göttelmann      
Sonntag 31.07.2022 
11:00 Uhr Ev. Kirche Gölshausen Gottes-
dienst Pfr. Bönninger. In Bretten findet 
kein Gottesdienst statt.  
Mittwoch 03.08.2022 
19:00 Uhr St. Laurentius Kirche ökum. 
Friedensgebet "Diakonin Bandze/Pfr. 
Maiba" 

Stadtteil Büchig 
Sonntag 31.07.2022 
11:00 Uhr Büchig Waldsportplatz Ökume-
nischer Gottesdienst im Grünen
Bitte schauen Sie auf unserer Homepage 
www.dreidabei.de nach.

Stadtteil Diedelsheim
Mittwoch 27.07.2022 
08:30 Uhr Diedelsheim Abschlussgottes-
dienst der Pestalozzischule in der Kirche 
Samstag 30.07.2022 
14.30 Uhr Diedelsheim Trauung Pfr.i.R. E. 
Schulz
Sonntag 31.07.2022 
11.00 Uhr Diedelsheim Gottesdienst - Be-
zirkskollekte Pfarrvikarin I.Schwiderski

Stadtteil Dürrenbüchig
Sonntag 31.07.2022 
09:30 Uhr Gottesdienst Bezirkskollekte 
Pfrin.A.Czetsch

Stadtteil Gölshausen
Donnerstag 28.07.2022 
18:00 Uhr Gemeindesaal Probe Posaunen-
chor 
Sonntag 31.07.2022 
11:00 Uhr Kirche Gottesdienst Pfr. R. 
Bönninger

Stadtteil Neibsheim
Sonntag 31.07.2022 
11:00 Uhr Büchig Waldsportplatz Ökume-
nischer Gottesdienst im Grünen
Bitte schauen Sie auf unserer Homepage 
www.dreidabei.de nach.

Stadtteil Rinklingen
Donnerstag 28.07.2022 
20:00 Uhr Kirche Probe des Posaunencho-
res
Sonntag 31.07.2022 
11:00 Uhr Kirche Gottesdienst Pfrin. A. 
Czetsch 

Stadtteil Ruit
Sonntag 31.07.2022 
09:30 Uhr Kirche Gottesdienst Pfr. R. Bön-
ninger

Stadtteil Sprantal
Sonntag 31.07.2022  
09:00 Uhr St. Stephan Nußbaum Gottes-
dienst   
10:15 Uhr St. Wolfgang Sprantal Gottes-
dienst Pfr.i.R. Max

Katholische Kirche
Kernstadt St. Laurentius
Mittwoch 27.07.2022 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Freitag 29.07.2022 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Sonntag 31.07.2022 
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Mittwoch 03.08.2022 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Mittwoch 03.08.2022 
19:00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet 
Pfr. Maiba Fr. Bandze

Pfarrgemeinde Bauerbach 
St. Peter
Mittwoch 27.07.2022 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet 
Mittwoch 27.07.2022 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Koippally
Samstag 30.07.2022 
08:00 Uhr Rosenkranzgebet - Marienge-
dächtnis 
Sonntag 31.07.2022 
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr.  Koippally
Sonntag 31.07.2022 
18:30 Uhr Andacht in der Bügelbergkapelle 
Mittwoch 03.08.2022 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet 
Mittwoch 03.08.2022 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr.  Koippally

Pfarrgemeinde Büchig Hl. Kreuz
Donnerstag 28.07.2022 
18:00 Uhr Kirche Hl. Kreuz, Büchig Rosen-
kranzgebet 
Donnerstag 28.07.2022 
18:30 Uhr Kirche Hl. Kreuz, Büchig Eucha-
ristiefeier Pfr.  Koippally
Samstag 30.07.2022 
17:30 Uhr Kirche Hl. Kreuz, Büchig Salve-
Gebet 
Sonntag 31.07.2022 
11:00 Uhr Waldsportplatz, Büchig Ökume-
nischer Gottesdienst 

Pfarrgemeinde Neibsheim 
St. Mauritius
Freitag 29.07.2022 
18:00 Uhr Kirche St. Mauritius, Neibsheim 
Rosenkranzgebet 
Freitag 29.07.2022 
18:30 Uhr Kirche St. Mauritius, Neibsheim 
Eucharistiefeier Pfr.  Koippally
Samstag 30.07.2022 
18:30 Uhr Kirche St. Mauritius, Neibsheim 
Eucharistiefeier Pfr.  Koippally
Dienstag 02.08.2022 
15:00 Uhr Altenheim, Neibsheim Eucharis-
tiefeier Pfr. Koippally/ Diakon Austen

Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde (Baptisten)
Mittwoch 27.07.2022 
19.00 Uhr Start UP @home, Hauskreis 18+ 
Freitag 29.07.2022 
19.00 Uhr Jugend JUMP 
Sonntag 31.07.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst & Livestream; 
www.efg-bretten.de   Pastor W. Holstein

Liebenzeller Gemeinschaft
Bretten, Gartenstr. 2 a
Sonntag 31.07.2022 
10.30 Uhr Gottesdienst Wössingen

Christusgemeinde Bretten
Evang. Gemeinschaftsverband A. B.
Donnerstag 28.07.2022 
14:30 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Senioren-
nachmittag Treffpunkt 60plus mit Winrich 
Scheffbuch 
Freitag 29.07.2022 
20:00 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Junge Er-
wachsene (ab 21 J.) 
Samstag 30.07.2022 
19:30 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Jugend-
kreis (15 - 21 J.) 
Sonntag 31.07.2022 
10:00 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Gottes-
dienst (mit Kinderprogramm) 
Sonntag 31.07.2022 
14:30 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Bibelstunde 
Sonntag 31.07.2022 
14:30 Uhr Ruit Bibelstunde in Bretten 
Sonntag 31.07.2022 
14:30 Uhr Nußbaum Bibelstunde in Bretten 

Jehovas Zeugen Versammlung Bretten
Videokonferenz – Anmeldedaten über 
07252/5864066 jw-bretten@mailbox.
org 
Freitag 29.07.2022 
19:00 Uhr Nach Schätzen aus Gottes Wort 
graben und daraus lernen / Werde Jehovas 
Freund: Für andere Opfer bringen (jw.org) 
Sonntag 31.07.2022
10:00 Uhr Bibelstudium und Regionaler 
Kongress 2022 „Strebt nach Frieden“: Sams-
tagnachmittag (jw.org)

Weltweit vereint für den Frieden
Jehovas Zeugen in Bretten nehmen an welt-
weitem Online-Kongress mit dem Motto 
„Strebt nach Frieden“ teil
Bretten, Juli 2022 – Jehovas Zeugen in 
Bretten möchten auch diesen Sommer ein 
Zeichen der Einheit setzen, indem sie sich 
zu ihrem Kongress „Strebt nach Frieden“ 
gemeinsam mit Millionen Menschen rund 
um den Globus versammeln. Das Pro-
gramm wird Besuchern aus 239 Ländern in 
über 500 Sprachen auf ihrer Website jw.org 
oder der JW-Library-App kostenlos und 
ohne Anmeldung zur Verfügung gestellt.
„Dieser Kongress soll zeigen, wie eine glo-
bale Gemeinschaft gerade jetzt Frieden 
schaffen kann, indem sie Millionen von 
Menschen vereint – darunter auch Men-
schen in Konfliktgebieten wie der Ukrai-
ne und Russland“, sagt Wolfram Slupina, 
Sprecher von Jehovas Zeugen. „Die Kraft 
der besprochenen christlichen Werte über-
windet nationale Grenzen, ethnische Un-
terschiede und Sprachbarrieren. Darum 
wird jeder Besucher etwas von diesem Pro-
gramm für sich mitnehmen können.“
Jehovas Zeugen halten seit mehr als 100 
Jahren weltweit Kongresse ab und laden 
jeden dazu ein. Wie in den letzten beiden 
Jahren wird auch das diesjährige virtuelle 
Programm schrittweise im Juli und Au-
gust veröffentlicht. Der erste Teil des Pro-
gramms wird ab dem 27. Juni 2022 zum 
Streaming oder Download zur Verfügung 
stehen. Mehr Informationen sowie das 
Programmheft inklusive Trailer gibt es 
bereits jetzt auf jw.org. Darüber hinaus ste-
hen Jehovas Zeugen nach coronabedingter 
Unterbrechung seit Juni 2022 auch wieder 
mit ihren Info-Ständen und Trolleys in den 
Innenstädten und beantworten gern per-
sönlich Fragen zum Event.

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Bretten
Heilbronner Str. 13
Mittwoch 27.07.2022 
20.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 31.07.2022 
09.30 Uhr Gottesdienst und Sonntags-
schule für Kinder; Kaffeebar im Anschluss 
an den Gottesdienst
Mittwoch 03.08.2022
20.00 Uhr Gottesdienst

Biblische Gemeinde Bretten
Am Hagdorn 5
Mittwoch 27.07.2022 
18:30 Uhr Bibel- und Gebetskreis
Samstag 30.07.2022
ab 13:00 Uhr DMG, Buchenauerhof, 
74889 Sinsheim  JuMi 2022 - Das Jugend-
Missions-Wochenende mit dem Thema 
"Worth it"
bis Sonntag 31.07.2022 ca. 15.00 Uhr  
Herzliche Einladung an alle Jugendliche 
und ihre Gruppen
Sonntag 31.07.2022 11:00 Uhr Gottes-
dienst

ICF Kraichgau
Salzhofen 7
Sonntag, 31.07.2022 
18:30 Uhr Gottesdienst

Mitteilungen aus den Kirchen und religiösen Gemeinschaften 

Pünktlich zum Schuljahresbeginn am 
Montag, 12. September, können sich 
die Schüler*innen und Bürger*innen 
in Bretten über eine umfangreiche und 
attraktive Neuordnung des Stadtbus-
verkehrs freuen. Die Stadt Bretten, der 
Landkreis Karlsruhe und der Karlsru-
her Verkehrsverbund (KVV) haben in 
den vergangenen Monaten ein neues 
Stadtbus-Konzept entwickelt, das 
ab dem neuen Schuljahr mit neuen 
Buslinien, der sehr kundenfreundli-
chen „RendezvousTechnik“ an einem 
zentralen Umsteigepunkt und einer 
besseren Anbindung einzelner Stadt-
teile aufwarten kann. Ursprung der 
Neu- und Überplanungen war das 
Mobilitätskonzept der Stadt Bretten.
Dr. Christoph Schnaudigel, Landrat 
des Landkreises Karlsruhe, sagt zu den 
Anpassungen ab dem 12. September: 
„Mit der Neuausrichtung gelingt es 
uns gemeinsam mit der Stadt Bretten 
die Ausweitung und die Stabilisierung 
des Busverkehrsangebotes in der Stadt 
voranzubringen. Die Verlässlichkeit 
im Busverkehr ist eine Grundvoraus-
setzung um die Mobilitätswende im 
ÖPNV konkret zu gestalten." Auch im 
Rathaus der Melanchthonstadt freut 
man sich auf den Start des Angebots 
nach den Sommerferien: „Das neue 
Stadtbussystem ist das neue Herzstück 
des städtischen Personennahverkehrs 
in Bretten und ein wichtiger Mei-
lenstein in der Umsetzung unseres 
Mobilitätskonzepts. Dadurch wird der 
ÖPNV in Bretten schneller und at-
traktiver. Ich ermuntere alle Brettener 
Bürgerinnen und Bürger, zukünftig 
auf Bus, Bahn oder das Fahrrad 
umzusteigen“, so Oberbürgermeister 
Martin Wolff.

Dr. Alexander Pischon, KVV-Ge-
schäftsführer betont: „Ein attraktives 
Nahverkehrsangebot ist angesichts der 
Herausforderungen der Gegenwart 
von entscheidender Bedeutung – ge-
rade auch auf kommunaler Ebene. 
Es freut mich deshalb sehr, dass im 
Bereich Bretten der Stadtverkehr 

optimiert werden kann. Je mehr 
Fahrgäste unsere neu organisierten 
KVV-Buslinien künftig nutzen, desto 
schneller lassen sich die negativen 
Effekte des Individualverkehrs weiter 
reduzieren. Die Neuordnung der 
Buslinien ist ein wichtiger Beitrag für 
mehr Klimaschutz.“ 

Die „Rendezvous-Technik“
Neu bei diesem Stadtbus-Konzept ist, 
dass – wie dies z.B. in Bruchsal bereits 
seit 22 Jahren der Fall ist – künftig 
auch beim Bus-Verkehr in Bretten die 
„Rendezvous-Technik“ zur Anwen-
dung kommt. Hiermit ist gemeint, 
dass sich in Zukunft alle Stadtbuslinien 
aus allen Richtungen gleichzeitig am 
„Rendezvous“ – in diesem Fall am 
Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in 
Bretten – treffen und dort auch wieder 
gleichzeitig abfahren. Hierdurch ist es 
für die Fahrgäste möglich, von jeder 
Haltestelle innerhalb des Stadtbussys-
tems mit höchstens einem Umstieg 
und mit einer maximalen Gesamtfahr-
zeit von 30 Minuten unkompliziert zu 
jeder anderen Haltestelle zu gelangen. 
Alle in diesem System inbegriffenen 
Linien sind zwischen dem Zentralen 
Omnibusbahnhof und der Haltestelle 
Gymnasium (MGB) sowie der dazwi-
schen liegenden zentralen Innenstadt-
Haltestelle „Sporgasse“ gebündelt. 

Neuordnung und zusätzliche 
Buslinie: 
Neue KVV-Buslinie 147
(Streckenverlauf: Gölshausen – Bretten 
Hausertal – Klinik – St. Johann)
Bei der Buslinie 147 handelt es sich 
um eine völlig neue Buslinie, die den 
bisher nicht an den straßengebunde-
nen ÖPNV angeschlossenen Stadtteil 
Gölshausen sowie die Wohngebiete 
Hausertal und St. Johann anbindet. 
Durch diese neue Buslinie verfügen 
auch mehrere wichtige städtische 
Einrichtungen wie der Friedhof, 
die Rechberg-Klinik und das Senio-
renheim erstmals über einen guten 
ÖPNV-Anschluss. 

Neuordnung des Stadtbusverkehrs in Bretten ab 12. September: 
Neue Buslinien, zusätzliche Anbindungen und Einführung des umsteigefreundlichen „Rendezvous-Prinzips“

KVV-Buslinie 141 
(Streckenverlauf: Gondelsheim – 
Neibsheim – Büchig – Bretten – Ruit)
Bei der Neuordnung der Bus-Verkehre 
wurde der Stadtteil Ruit aus der bishe-
rigen Verbindung mit den Stadtteilen 
Rinklingen und Diedelsheim herausge-
löst. Diese Anpassung ist deshalb sinn-
voll, da künftig aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr über das Wohngebiet 
Wanne und die Innenstadt gefahren 
werden kann. Der Bus bleibt in Tal-
Lage (Pforzheimer Straße) und fährt 
zunächst zum Zentralen Omnibus-
bahnhof und danach über die Innen-
stadt weiter zu den Stadtteilen im 
Norden. Auch Gondelsheim profitiert 
von dem neuen Stadtbussystem, weil 
wieder alle Fahrten in den Ort bezie-
hungsweise aus diesem herausgeführt 
werden. Künftig gibt es somit keine 
verkürzten Fahrten ab/bis Gondels-
heim Bahnhof mehr.

KVV-Buslinie 146 
(Streckenverlauf: Diedelsheim – 
Rinklingen – Bretten – Wanne) 
Diese neue Verknüpfung auf der 
Buslinie 146 ermöglicht es den 
Fahrgästen, den Bahnhof und die 
Innenstadt umsteigefrei zu erreichen. 
Im Wohngebiet Wanne wird die be-
stehende Haltestelle Albert-Einstein-
Straße in die selbige Straße verlegt 
und gesplittet. 
Die südliche Haltestelle ist für den 
Ausstieg, die nördliche für den 
Einstieg gedacht. In Rinklingen 
und Diedelsheim wird die große 
Schleifenführung über den Alexan-
derplatz aufgegeben. Diedelsheim 
wird künftig zum Start- und Zielort 
sämtlicher Kurse. Erstmals wird auch 
das Gewerbegebiet Diedelsheimer 
Höhe angefahren.
In einer weiteren Presse-Mitteilung 
wird der KVV in der 2. August-Hälfte 
die RendezvousZeit, den Takt und die 
Bedienungszeiträume vorstellen und 
am 01.09.2022 die onlineFahrpläne 
freischalten, so dass diese auch elek-
tronisch eingesehen werden können.

                          Abwasserverband Oberer Kraichbach   
   
                                           Jahresabschluss 2021    
  
                                          Feststellungsbeschluss    
       
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Oberer Kraichbach hat in 
ihrer Sitzung am 20. Juli 2022 folgenden Feststellungsbeschluss gefasst:  
        
Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 des Abwasserverbands Oberer Kraich-
bach wird nach nach § 16 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung 
mit §§ 7 und 8 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) sowie § 6 Abs. 1 Nr. e der 
Verbandssatzung festgestellt auf:      
      
1. Feststellung des Jahresabschlusses    
 Bilanzsumme    11.363.824,22 € 
      
 davon entfallen auf der Aktivseite auf    
 das Anlagevermögen   11.363.824,22 € 
 das Umlaufvermögen    0,00 € 
 die Rechungsabgrenzungsposten   0,00 € 
      
 davon entfallen auf der Passivseite auf   
 das Eigenkapital        228.134,33 € 
 die Ertragszuschüsse    2.887.790,65 € 
 die Rückstellungen    0,00 € 
 die Verbindlichkeiten     8.247.899,24 € 
 die Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 € 
      
2. Jahreserfolgsrechnung     
 Umsatzerlöse    2.242.126,13 € 
 Aufwendungen    2.242.126,13 € 
 Jahresgewinn/Jahresverlust                0,00 € 
      
3.  Vermögensplanabrechung     
 Finanzierungsfehlbetrag 2021    -116.825,00 € 
 Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre    -425.670,47 € 
 Übertrag ins Folgejahr     -542.495,47 € 
      
4. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung   
 Die Prüfung der Ordnungsmäßgkeit der Geschäftsführung für die  
 Jahre 2014 bis 2020     
 erfolgte im Sommer 2021 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
 Württemberg.     
      
5. Entlastung der Verbandsgeschäftsführung   
 Die Verbandsgeschäftsführung wird für das Jahr 2021 entlastet.  
   
      
Nach § 16 Abs. 4 EigBG liegt der Jahresabschluss in der Zeit vom Montag 
01.08.2022 bis Dienstag, 09.08.2022, je einschließlich, im Rathaus Oberder-
dingen, Amthof 13, während der Dienstzeiten öffentlich aus.   
        
Oberderdingen, 20.07.2022                       
 
       
gez. Thomas Nowitzki      
Bürgermeister      
Verbandsvorsitzender      
      

„Doch, die Verhältnisse, 

die sind so!“

Karl Vollmer liest neue 

Texte zur Zeit
Dienstag, 2. August 19.30 Uhr 

Melanchthonhaus Bretten

Der Gondelsheimer Künstler und 
Autor Karl Vollmer beschäftigt sich 
in den lyrischen und Kurzprosatexten 
mit den Themen der aktuellen Gegen-
wart und den Fragen, wie wir damit 
umgehen oder umgehen können, 
vielleicht umgehen sollten.
Wie reagieren Menschen auf die 
Wahrnehmung der Klimakrise, auf 
die Auflösung vertrauter Strukturen 
gesellschaftlichen Lebens und den 
damit verbundenen Beziehungsver-
hältnissen? 
Wie können wir denn leben und 
überleben mit den erschütterten 
Rechtsvorstellungen in den Zeiten von 
Krieg und Staatsterrorismus? Welchen 
Platz hat ein humanes Menschenbild 
in der modernen, zunehmend polari-
sierten Welt mit ihren Zwängen und 
Konfrontationen? Ist Zivilcourage 
heute noch möglich oder nur noch 
eine romantische Idee? Was kann, 
darf, soll Literatur mit ihren Möglich-
keiten heute?
Viele Grundfragen werden mit ihrer 
spezifisch eigenen, auch skurrilen 
Wesenheit thematisiert, manchmal lie-
bevoll, manchmal bissig oder grotesk, 
so, wie die Verhältnisse eben sind. 
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung 
wird gebeten unter: info@melan-
chthon.comoder telefonisch unter 
07252/9441-0. Die Veranstaltung wird 
unterstützt von Literaturland Baden-
Württemberg. 


